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Der folgende Mustervertrag soll als Anregung dienen, die Formen der Zusammenarbeit so schriftlich festzuhalten, dass für beide Vertragspartner Sicherheit über die wechselseitigen Erwartungen und Ansprüchen besteht. Bei Verwendung wird keine Gewähr übernommen. Bei Unklarheiten bitte Rücksprache mit Referat 6. Die kursiv gesetzten Texte sind anzupassen.
Wenn der Sponsoringpartner auf die Verwendung einer eigenen Vorlage besteht, sollte im Zweifelsfall nach Rücksprache mit Referat 6 diese verwendet werden: Wir möchten ja von ihm Unterstützung!
Grundsätzlich gilt, dass jede vertragliche Vereinbarung mit Leben gefüllt werden muss: Das Entscheidende ist, dass sich längerfristig eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in wechselseitigem Respekt entwickelt. 
Deshalb ist im folgenden Mustervertrag auch keine Verpflichtung zur Branchenexklusivität vorgesehen. Es sollte selbstverständlich sein, dass sich die EKIBA bemüht, Interessenskonflikte zu vermeiden und mögliche Konkurrenzsituationen offen anzusprechen. Sollte der Sponsoringpartner auf eine Branchenexklusivitätsklausel bestehen, ist ebenfalls eine Rücksprache mit Referat 6 erforderlich.

AZ: 5671-71-Jahr-Event-Partner (oder: Partner-Jahr-Event)
Sponsoringvertrag (Muster)
zwischen
		Firmenname
Geschäftsführer o. Vorstand
Firmenanschrift
(nachfolgend „Sponsor“ genannt)
und
		Evangelische Landeskirche in Baden
Blumenstr. 1, 76133 Karlsruhe
vertreten durch den Evangelischen Oberkirchenrat,
dieser wiederum vertreten 
durch den Leitenden Direktor, Herrn Kai Tröger-Methling 
  (nachfolgend „EKiBa“ genannt)
wird folgender Vertrag geschlossen:
VORBEMERKUNG
Grundlage dieses Vertrags ist es, die wirtschaftlichen, kulturellen und ideellen Ziele des jeweiligen Partners zu unterstützen und zu fördern.
Beide Vertragsparteien sind sich einig, dass dieser Vertrag in partnerschaftlicher Zusammenarbeit erfüllt werden soll, um die Vorstellungen und Ziele des jeweiligen Partners, die für den Abschluss dieses Vertrages maßgeblich sind, bei der Durchführung dieses Vertrages optimal zu erreichen und umzusetzen. Bei der Umsetzung der Vertragsziele sind die Vertragspartner zu Fairness und offenem Informationsaustausch verpflichtet. Das bedingt gegenseitigen Respekt und Wohlverhalten.
§ 1 KURZBESCHREIBUNG DES PROJEKTS: (max. 1.000 Zeichen) 
Bsp.: Die Gesponserte kauft 15 Sonnenschirme für den Lichthof und Hof der Evangelischen Landeskirche in der Blumenstraße 1.
Der Sponsor beteiligt sich an den Kosten für diese Sonnenschirme. 
§ 2 SPONSORBETRAG
(1)	Der Sponsor zahlt der EKiBa einen Betrag in Höhe von xy € (netto, zuzüglich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer). Die EKiBa erstellt für die Werbeleistungen eine Rechnung gemäß §14 UstG, die dem Sponsor den Vorsteuerabzug ermöglicht.
(2)	Die Zahlung erfolgt auf das Konto:
	Kontonummer, Bank (Bankleitzahl), evtl. Angabe der Haushaltsstelle
(3)	Der Sponsor stellt die nötigen Werbemittel unentgeltlich zur Verfügung und leistet zumutbare logistische Unterstützung bei deren Einsatz.
(4)	[nur im Falle von Dienstleistungen:] Der Sponsor erstellt eine ordnungsgemäße Rechnung unter Ausweisung der Umsatzsteuer an die EKiBa über die Dienstleistungen. 
§ 3 VERPFLICHTUNGEN DER EKIBA
 Die EKiBa verpflichtet sich für die Dauer des Vertrages:
(Das folgende sind exemplarisch einige Leistungen, die nicht in jedem Fall zutreffen. Und natürlich sind weitere möglich. Formulieren Sie auf jeden Fall konkrete, abrechenbare Gegenleistungen!)
· zur werblichen Präsentation des Sponsors in allen Publikationen des Projekts,
· zur Präsentation des Sponsors auf Veranstaltungen, Veranstaltungsplakaten usw. 
· zur Präsentation mit Logo und Link zur Webseite des Sponsors auf der Webseite des Projekts,
· zu Durchsagen mit Nennung des Sponsors auf der Veranstaltung,
· zum Anbringen eines Banners oder einer Werbetafel des Sponsors in der Sportstätte des Vereines, 
· …
(2)	Das Corporate Design des Sponsors ist bei allen Darstellungen einzuhalten. 
(3)	Die EKiBa stellt dem Sponsor sechs Wochen nach Ende der Veranstaltungsreihe eine Veranstaltungsdokumentation (Pressespiegel, Fotos etc.) zur Verfügung.
§ 4 DAUER DES VERTRAGES
(1)	Der Vertrag gilt für ein Jahr ab Vertragsschluss/für das Kalenderjahr .../die in § 1 bezeichnete Veranstaltung. 
(2)	Der Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  ODER
	Der Vertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von x Monaten zum Jahresende (bzw. Ablauf des Vertrages) schriftlich gekündigt wurde. 
(3)	Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt.
	Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn einer der Vertragspartner trotz Aufforderung wiederholt die vereinbarten Leistungen nicht erbringt, das Recht auf Exklusivität verletzt oder schwerer Schaden durch vertragswidriges Verhalten droht.
	Die Kündigung des Vertrages hat schriftlich zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung genügt die Aufgabe des Briefes bei der Post.
§ 5 HAFTUNGSAUSSCHLUSS
(1)	Die EKIBA übernimmt keine Gewähr für die von dem Sponsor verfolgten Ziele, z.B. Werbeerfolg.
(2)	Die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen und Projekte obliegt allein der EKiBa. Sie stellt den Sponsor von der Haftung gegenüber Dritten für Schäden frei, die aus der Werbetätigkeit der EKiBa resultieren, es sei denn, der Sponsor hat diese zu vertreten. 
§ 6 Erwerb von Rechten
(1)	Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien, dass die EKIBA durch die Verwendung eines überlassenen Firmennamens/-logos keine Rechte hieran erwirbt. Dies gilt auch für andere Urheberrechte des Sponsors.
(2)	Soweit die EKiBa selbst gestaltete Werbemittel, Drucksachen, Webseiten u. ä. verwendet, auf denen der Sponsor dargestellt wird, bedarf sie der Einwilligung des Sponsors.
(3)	Der Sponsor erhält das Recht, in eigenen Publikationen, eigener Werbung und in den Medien auf Wert und Umfang seiner Sponsorenleistung hinzuweisen und aufmerksam zu machen.
(4)	Der Sponsor erwirbt durch die Leistung keinerlei Rechte, die EKIBA und ihre Tätig-keiten zu beeinflussen. Die Vertragsparteien stimmen überein, dass die Ziele des Sponsors die Ziele der öffentlichen Aufgabenstellung nicht beeinträchtigen oder über-lagern.
§ 7 EINTRITT EINES ÖFFENTLICHKEITSWIRKSAMEN SCHADENSEINTRITTS
(1)	Die Vertragspartner informieren sich gegenseitig unverzüglich, sobald und so weit ihnen ein Ereignis bekannt wird, das den Vertragszweck, einen Vertragspartner oder dessen Mitarbeiter oder das Image des anderen Vertragspartners gefährden könnte.
(2)	Ist im Laufe einer Werbemaßnahme oder der Veranstaltung ein Schaden eingetreten oder ein Unfall geschehen, sprechen sich die Vertragspartner mit Blick auf ihre Äußerungen in der Presse bestmöglich im zumutbaren Rahmen ab und informieren sich gegenseitig.
§ 8: TEILWEISE NICHT-DURCHFÜHRUNG VON WERBUNG ODER VERANSTALTUNG
Wurde Werbung und/oder die Veranstaltung nicht planmäßig vollständig durchgeführt und liegt kein Kündigungsgrund und keine höhere Gewalt vor, so kann
· die EKIBA die volle vereinbarte Partnerleistung (Zahlung) verlangen, wenn die Nichtdurchführung durch den Partner verschuldet ist.
· der Partner die Rückerstattung etwa bereits geleisteter Zahlungen verlangen, wenn die Nichtdurchführung durch die EKIBA verschuldet ist.
Darüber hinaus gehende Schadenersatzansprüche bestehen nicht, soweit die Nichtdurchführung nicht von einem Vertragspartner vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.

§ 9 HÖHERE GEWALT
(1)	In Fällen Höherer Gewalt, die zu einem Ausfall, einem Abbruch oder einer Unterbrechung der Veranstaltung führen, findet keine Rückabwicklung etwa bereits aus-getauschter Leistungen statt und verlieren beide Vertragspartner etwa noch bestehende offenen Leistungsansprüche (Anspruch auf Zahlung, Anspruch auf Werbung) gegen den anderen. Dies gilt dann nicht, wenn die bereits erbrachte Leistung des einen Vertragspartners ohne eine ausgleichende Leistung des anderen Vertragspartners zu einem unzumutbaren Nachteil des (bereits vor-) leistenden Vertragspartners oder zu einem wider Treu und Glauben bestehenden Vorteil beim anderen Vertragspartner führen würde (z.B. wenn der Gesponserte bereits Werbemaßnahmen zu Gunsten des Partners erbracht, dieser aber noch keine Zahlungen geleistet hat; oder wenn der Partner bereits Zahlungen geleistet, die Gesponserte aber noch keinerlei Werbemaßnahmen eingeleitet hat).
(2)	Es gilt als vereinbart, dass als höhere Gewalt im Sinne des Absatz 1 auch der Absagegrund „Pietät“ gilt. Aus Pietätsgründen kann der Gesponserte die Veranstaltung absagen, wenn die Durchführung der Veranstaltung und/oder Fortsetzung der Werbung für die Veranstaltung und/oder einzelne Werbemaßnahmen in der Öffentlichkeit als pietätslos wahrgenommen würden; als Indiz hierfür gilt beispielsweise., wenn sich in der Veranstaltungsregion ein schwerer Unfall oder schwerer Vorfall ereignet hat, der zu Sondersendungen im TV oder Radio führt, oder Trauerbeflaggung angeordnet ist, oder vergleichbare Veranstaltungen in der Region aus demselben Grund abgesagt werden, oder ein Terroranschlag in Deutschland oder Ausland mit mehreren Toten oder Verletzten erfolgt, der in TV, Radio und Presse jedenfalls zum Zeitpunkt der Werbehandlungen oder der Veranstaltung als schwerwiegend, fürchterlich, extrem bzw. schrecklich dargestellt wird und erkennbar die Durchführung als geschmacklos oder pietätlos erscheinen ließe. Ein Indiz dafür ist auch die Erkenntnis, wenn beide Vertragspartner den Vertrag in Kenntnis des Vorfalls nicht geschlossen oder sich in Kenntnis des Vorfalls nicht derart vertraglich gebunden hätten.
(3)	Behördliche, polizeiliche oder gerichtliche Einstellungs- oder Abbruchverfügungen sollen im Zweifel der Höheren Gewalt entsprechen, soweit nicht ein Vertragspartner diese Verfügung schuldhaft verursacht hat. Im Falle schuldhafter Verursachung gilt die Bestimmung zur „teilweisen Nichtdurchführung von Werbung oder Veranstaltung“.
§ 10 VERSCHWIEGENHEIT
(1)	Beide Seiten vereinbaren Vertraulichkeit gegenüber Dritten über den Inhalt dieses Vertrages. Diese Verpflichtung gilt nicht, soweit diese Dritten zur Kenntnisnahme befugt oder gesetzlich oder vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind oder die Vertraulichkeit der Wahrnehmung eigener Ansprüche der Vertragspartner entgegensteht.
(2)	Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt über den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus.
§ 11 SONSTIGES
(1)	Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht die Wirksamkeit des Gesamtvertrages. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, so ist sie durch eine Bestimmung zu ersetzen die dem Zweck der ursprünglichen Regelung entspricht. 
(2)	Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht zulässig. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.
(3)	Die Vertragspartner erhalten eine Vertragsausfertigung. Der Erhalt ist schriftlich zu bestätigen.


Ort A, den	___________________		Karlsruhe, den   __________________

________________________________		_________________________________
               Unterschrift Sponsor				              Unterschrift EKiBa

Evang. Oberkirchenrat, Servicestelle Fundraising; Blumenstr. 1-7, 76133 Karlsruhe                   www.ekiba.de/fundraising
Seite 3
image1.jpeg
EVANGELISCHE
LANDESKIRCHE
IN BADEN





